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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1999

Norm

GmbHG §107

HGB §13

Rechtssatz

Soweit nach Artikel 13 Abs 3 HGB das Personalstatut der ausländischen juristischen Personen ins Firmenbuch

einzutragen ist, ergibt die EU-konforme Auslegung dieses Begri7es im Sinn der dargelegten Grundsätze die Erfassung

der Rechtsordnung jenes Mitgliedstaates, in dem sich der statutarische Sitz der juristischen Person be9ndet und nach

dessen Recht sie wirksam gegründet wurde; im vorliegenden Fall ist das Großbritannien.
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